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i? Allgemeines

k § Gesetzliche Grundlagen
Beim Bau, Einrichten und Umgestaltung von Betrieben sind die Anforderungen
betreffend Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit zu bericksichtigen.

Dieses Dokument gibt den Arbeitgebern und Planern einen Uberblick iiber die
allgemeinen Anforderungen, welche bei jedem Bauprojekt zu bericksichtigen sind.

Rechtliche Grundlagen Erlduterungen / Umsetzung

Arbeitsgesetz ArG Wegleitung zu den Verordnungen 3 und 4 zum

Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArGV3) Arbeitsgesetz
Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz (ArGV4)

Bundesgesetz Uiber die Unfallversicherung (UVG) Wegleitung der EKAS durch die Arbeitssicherheit
Verordnung Uber die Unfallverhiitung (VUV)
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930254/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930255/index.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19810038/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html
https://wegleitung.ekas.ch/Default.aspx?LG=de-CH
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.o . ' ? Bauarbeiterverordnung BauAV
Dacher und Dachoblichter y 8

* Dachflachen und Dachoblichter miissen sowohl bei Flachdachern als auch bei geneigten Dachern dauerhaft
durchbruchsicher sein.

* Wenn Flachdacher und geneigte Dacher periodisch (jahrlich oder haufiger) begangen werden (z.B. fiir den Unterhalt von
Begriinungen, Kontrolle und Wartung von Anlagen und Einrichtungen wie z.B. Photovoltaikanlagen etc.), muss der Zugang
uber einen fest verlegten Dachaufstieg oder durch das Gebaude erfolgen

e Der Absturz vom Dach ist zu verhindern. Bei Arbeiten am Dachrand oder bei Wartungszugangen und Wartungsstellen
die weniger als 2 m vom Dachrand (Absturzstelle) entfernt sind, ist folgender Schutz gegen Absturz notwendig:

* Anbringen einer kollektiven Schutzeinrichtung (bsp. Gelander), oder
* Individualschutz (Anschlageinrichtung), bsp. lineares Seilsicherungs- oder Schienensystem.

* Fir die sichere Instandhaltung ist ein Sicherheitskonzept zu erstellen.

* Weitere Hinweise zu «Arbeiten auf Dachern» sind im Suva-Merkblatt 44066, 44095, 44096 und unter den Links:
 www.Suva.ch/psaga

 www.Suva.ch/Anschlageinrichtungen und Mindestausstattung von Dachern

e Sicher zu Energie vom Dach - Montage und Instandhaltung von Solaranlagen

e www.gebadudehiille.swiss
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https://suva-p-001-delivery.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/22b78a31ae0d45e7a20945b4e700b707?v=348fb3c5&download=true&download=true
https://suva-p-001.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/e140850f923d442f8c8eabc67f448e08?v=20f729a6&download=true&download=true
https://suva-p-001.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/21a5b497fd304cb898876e8dce10191e?v=a9ae6dee&download=true&download=true
https://www.suva.ch/de-CH/material/Kurs-Veranstaltung/ausbildung-fuer-das-arbeiten-mit-persoenlicher-schutzausruestung-gegen-absturz#uxlibrary-from-search
https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/anschlageinrichtungen-auf-daechern#uxlibrary-from-search
https://www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/mindestausstattung-von-daechern-mit-einrichtungen-zum-schutz-gegen-absturz
https://www.suva.ch/de-CH/material/Dokumentationen/sicher-zu-energie-vom-dach--montage-und-instandhaltung-von-solaranlagen-44095-d-40954-40954
https://gebäudehülle.swiss/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051459/index.html
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Gebaude
Glas am Bau

e Fir Verglasungen an Bauten sind geeignete Glasarten zu wahlen
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§[ ,? ArGV 4 Art. 17: Fenster
L

U

@

* Wir verweisen auf die SIGAB-Richtlinie 002 ,,Sicherheit mit Glas — Anforderungen an Glasbauteile”
des Schweizerischen Instituts fir Glas am Bau (SIGaB, www.sigab.ch), sowie auf die Fachfach-

dokumentation 2.006 "Glas in der Architektur” der Schweizerischen Beratungsstelle fir

Unfallverhiitung (bfu, www.bfu.ch).

Fenster mit normaler Briistungshéhe

(min. 1 m Gber Fussboden) A3 el (et

zuldssig

Grossflachig verglaste Tiiren nicht zuldssig zulassig
Glastrennwande . . _—
nicht zuldssig zulassig

(Innenraum oder bei Terrassen)

Glaswiénde (als Briistung oder geschoss-

hohe Fenster) mit Absturzhohe (iiber 1m) LG 2R

nicht zuldssig
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n d Floatglas ESG VSG sichtbare
nwendung (Normalglas) (Einscheibensicherheitsg.) | (Verbundsicherheitsglas) Markierung

Zul3ssig (nicht notig) nicht notig
zuldssig notwendig
zuldssig empfohlen
zuldssig empfohlen



http://www.sigab.ch/
https://www.bfu.ch/de/ratgeber/glas-in-der-architektur
http://www.bfu.ch/
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%204/ArGV4_art17.pdf.download.pdf/ArGV4_art17_de.pdf
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< BOden § \? ArGV 3 Art. 14: Béden

* Bodenbelage miissen rutschfest sein. Hinweise zu den Eigenschaften verschiedener Bodenbelage
sind in der SECO-Wegleitung zu Art. 14 ArGV 3 (Tabelle 314), in der Suva-Checkliste 67012 und in
der bfu "Fachdokumentation 2.032 "Bodenbelage" zu finden.

* Unvermeidbare Stolperstellen sind auffallend zu kennzeichnen. Bodenkanadle und Vertiefungen
sind zu verdecken. Die Verdeckungen missen tragfahig sowie rutschfest sein und dirfen nicht
wegrutschen oder kippen.

* Die hochstzulassige Belastung der Boden und Podeste von Arbeits- und Lagerraumen
(ausgenommen auf gewachsenem Terrain) ist gut sichtbar und dauerhaft anzuschreiben (N/m?
oder kg/m?).
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https://suva-p-001.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/fcc5c1f43af54ba8a3d10d55cc140edd?v=9e8842f0&download=true&download=true
https://www.bfu.ch/de/ratgeber/bodenbelag
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/argv3_art14.pdf.download.pdf/ArGV3_art14_de.pdf
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( ArGV 4: Verkehrswege
Ve rke h rswege Y ArGV 4 Art. 6: Breite
- C

(N J

e
T

K=

* Hauptverkehrswege im Innern von Gebauden mussen mindestens 1,20 m breit sein,
Nebenverkehrswege (zum personlichen Arbeitsplatze und Anlagenteile) 80 cm.

* In Lager- und Produktionshallen, in denen Stapler verkehren, dirfen Verkehrswege nicht als
Lagerflache benlitzt werden. Der Bereich der Lagerflachen soll am Boden deutlich und dauerhaft
markiert werden.

* Maschinen, Anlagen und Einrichtungen sind so anzuordnen, dass Verkehrswege stets
ungehindert begehbar sind und die erforderlichen Manipulationen sicher und gefahrlos
ausgefihrt werden konnen.



https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%204/ArGV4_art06.pdf.download.pdf/ArGV4_art06_de.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%204/ArGV4_Verkehrswege.pdf.download.pdf/ArGV4_Verkehrswege_de.pdf

Gebaude

\'ﬂ-_’/ Fluchtwege
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§ ? ArGV 4 Art. 8: Fluchtwege
e

Fluchtwege, Ausgange, Notausgange sowie deren Kennzeichnung sind nach den

feuerpolizeilichen Vorschriften zu erstellen.

Notausginge und Fluchtwege sind gut sichtbar zu bezeichnen (z.B. mit griin/weissen
nachleuchtenden Symbolen oder Notleuchten). Hinweise dazu sind in der Suva-Checkliste 67157
und der Norm SN EN 1838 "Angewandte Lichttechnik — Notbeleuchtung", enthalten.

Raume missen Ausgange mit in Fluchtrichtung 6ffnenden Fliigeltiiren aufweisen, die direkt in

einen Korridor, in ein Treppenhaus oder ins Freie flihren.

Die Fluchtweglange im Raum darf 35 m nicht libersteigen. Die Gesamtlange des Fluchtwegs
(Raum + Korridor) darf 50 m nicht tGbersteigen, sofern zwei Fluchtwege zur Verfiigung stehen.

Treppenanlagen missen unmittelbar ins Freie flihrende Ausgange aufweisen.



https://suva-p-001-delivery.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/d9dd40d11f864889a5b483a2095f8c9d?v=0fbe81b5&download=true&download=true
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%204/ArGV4_art08.pdf.download.pdf/ArGV4_art08_de.pdf
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Turen und Tore in Fluchtwege § ? -

Tiiren in Fluchtwegen miissen
e jederzeit als solche erkannt,
* in Fluchtrichtung ohne Hilfsmittel rasch geo6ffnet,
* sicher benitzt werden kénnen.

Tore sind in Fluchtwegen nur zulassig, wenn in oder neben den Toren eine dem Schutzziel
entsprechende Tiire vorhanden ist, oder wenn sich ein ausreichender Teil des Tores in
Fluchtrichtung ausschwenken lasst.

Drehfliigeltiiren in Fluchtwegen sind in Fluchtrichtung 6ffnend anzuschlagen.
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https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%204/ArGV4_art10.pdf.download.pdf/ArGV4_art10_de.pdf
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| Treppen und Treppenhduser § ? )

* Die lichte Breite von Treppen und Korridoren muss in Hauptwegen wenigstens 1,20 m betragen.
* Treppen mit mehr als 4 Stufen sind mit einem Gelander oder einem Handlauf zu versehen.

* An den Treppen ist immer ein Handlauf anzubringen. Handlaufe mussen umfasst werden konnen
(Durchmesser 40-50 mm). Der Abstand zwischen Handlauf und Wand sowie anderen
Hindernissen soll mindestens 40 mm betragen.

* Sturzseiten von Treppen sind mit Gelandern zu versehen. Bei Treppendffnungen und
Zwischenpodesten hat die Gelanderhohe mindestens 1 m, entlang des Treppenlaufes mindestens
0,90 m, Gber der Stufenvorderkante gemessen, zu betragen.

* Treppen sind geradlaufig zu fiihren und nach 15 bis hochstens 18 Stufen mit Zwischenpodesten
zu versehen.



https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%204/ArGV4_art09.pdf.download.pdf/ArGV4_art09_de.pdf
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.o d § ? ArGV 4 Art.10: Tiiren
Turen und Tore T

* Turen mit Klarglasfiuillungen und grossflachige Verglasungen sind deutlich zu kennzeichnen,
sodass Personen nicht in diese hineinlaufen, z.B. durch aufdrucken oder aufkleben von Punkten,
Linien, Signete oder dergleichen. Siehe auch bfu Fachdokumentation 2.006 "Glas in der
Architektur” Abschnitt "Markierungen auf Glaselementen".

(. vy

* Tore mussen mindestens den Sicherheitsanforderungen der Norm SN EN 13241-1, "Tore", und
den dazugehorigen EN-Normen entsprechen (siehe auch EKAS-Informationsbroschiire 6280).

* Fur das Aufschlagen der Schiebetiiren muss der entsprechende Platz frei gehalten werden.
Dieser muss durch Abschrankungen gesichert sein.
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https://www.bfu.ch/de/ratgeber/glas-in-der-architektur
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/a/a/f/25141-1--6280--d--d_original_25141--d--pdf.pdf?rev=0e5a21c96eeb4b1fb5b599ac5dc2215b&lang=de-CH
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%204/ArGV4_art10.pdf.download.pdf/ArGV4_art10_de.pdf
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m Gebaude | —
Abschrankungen, Gelander §? h

/

Sturzseiten von Treppenoffnungen, Zwischenpodesten, Zwischenboden, Lagerpodesten,
Zugangsrampen usw., die Teil des Gebaudes sind, sind mit Gelandern von mindestens 1 m Hohe,
mit Knieleisten sowie mit mindestens 10 cm hohen Fussleisten zu versehen.

Fir die Ausfihrung von Gelandern verweisen wir auf das Suva-Merkblatt 44006 und SIA-Norm
358.

Wareniibergabestellen sind flr Personen und Material sturzsicher zu gestalten. Steckgelander
oder Ketten erfillen diese Anforderung nicht. Wir verweisen auf die SUVA CL 67123.

Bodenoffnungen sind mit Gelandern zu umwehren oder mit Falltliren zu versehen, die sie in
offener Stellung allseitig umwehren. Wir verweisen auf die Suva-Checkliste 67008.

Die Sturzkanten von ortsfesten Zugangen, Podesten etc. an Maschinen und Anlagen sind mit
Gelandern von mindestens 1,10 m Hohe, mit Knieleisten sowie mit mindestens 10 cm hohen
Fussleisten zu versehen. Siehe dazu die Norm SN EN ISO 14122-3 "Sicherheit von Maschinen -
Ortsfeste Zugange zu maschinellen Anlagen - Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Gelander".



https://suva-p-001.sitecorecontenthub.cloud/api/public/content/ff580b3043bf4c5eafb39ff1b7778e30?v=4dcf7aee&download=true&download=true
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/0/3/5/20251-1--67123_d_original_de_20251--d--pdf.pdf?rev=978d3564a5d44c25bf6526855c2b6715&lang=de-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/8/b/6/20223-1--67008--d--d_original_de_20223--d--pdf.pdf?rev=88a74f55f91d428cb7cc3bb28cef061e&lang=de-CH
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%204/ArGV4_art12.pdf.download.pdf/ArGV4_art12_de.pdf
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Gebadude
( ArGV 3 Art.16: Raumklima
Raum kI | ma, Raum | uftu Ng § ‘? ArGV 3 Art.17: Liiftung

\ J ArGV 3 Art.18: Luftverunreinigung
e Samtliche Raume mussen ihrem Verwendungszweck Arbeitsphysiologisch gute Bereiche fir
entsprechend natirlich oder kiinstlich geliiftet werden kénnen. Lufttemperaturen
In Verbindung mit einer ausreichenden Heizung / Kiihlung ist ein | ufttemperatur °C) | Arbeitstatigkeit
der Arbeit angemessenes Raumklima zu schaffen. 21...23 Biroarbeit
sitzende Tatigkeit
e Luft, die durch Gase, Dampfe, Nebel, Rauch, Staub oder Spane in (kalte Jahreszeit, Winter,
belastigender, gesundheitsgefahrdender, brand- oder «Heizperiode»)
explosionsgefahrlicher Weise verunreinigt wird, ist so nahe als 23 ... 26 Biroarbeit

sitzende Tatigkeit

(warme Jahreszeit, Sommer,
«KUhlperiode»)

18 .... 21 stehend und gehend,
leichte bis mittelschwere
Arbeit

(z. B. Kommissionierung)

moglich an der Stelle, an der sie verunreinigt wird, abzusaugen.

16...19 mittelschwere koérperliche
Arbeit (z. B. Montage)
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https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art16.pdf.download.pdf/ArGV3_art16_de.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art17.pdf.download.pdf/ArGV3_art17_de.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art18.pdf.download.pdf/ArGV3_art18_de.pdf
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~ —
- - ( ? ArGV 3 Art.15: Beleuchtung
VAT v
™ | Beleuchtung, Notbeleucht. I
|\
* Samtliche Raume, Arbeitsplatze und Verkehrswege innerhalb E[Ix]_[Art der Arbeit bzw. der Raume
und ausserhalb der Gebdude mussen entsprechend ihrer Ver- 250 [T 1 Anlegen onne manuelie
wendung ausreichend natiirlich und kiinstlich beleuchtet sein. >100 |Verkehrsflichen, Lagerraume
Arbeitsraume mit gelegentlichen manuellen
* In Raumen ohne oder mit zu wenig Tageslicht sind >150  |Eingriffen an Anlagen, Fahrwege mit
.o ° ersonenverkenr, lreppen
netzunabhangige Notleuchten (z.B. Akku-Leuchten) zu Arbeitsraume mit Tatigkeiten ohne besondere
installieren, die beim Ausfall der Netzspannung selbsttatig =200 gr;fgorrl_ff‘z;“rf;cm:ge“ mit standigen manuellen
einschalten. Durch diese Massnahme ist das sichere Begehen des Arbeitsraume fir grobe Arbeiten bzw. einfache
Fluchtwegs zu gewahrleisten (Norm SN EN 1838 "Angewandte =300 | Sehaufgaben, Verpackungs- & Versandbereich,
. . " Grossmontage, Aufenthaltsrdaume
L|ChtteChn|k - Notbe|EUChtu ng ) Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung, Raumzonen
S 500 mit Bildschirmarbeitsplitzen (inkl. CAD),
* Die Sicherheitsbeleuchtung ist nach den feuerpolizeilichen "7 |Arbeitsrdume fiir mittelfeine Arbeiten bzw.
V h f “ normale Sehaufgaben, Sanitdtsraume
orscnri ten Zu erSte en. =750 |Arbeitsrdume flir feine Arbeiten
> 1000 |[Arbeiten mit sehr hohen Sehanforderungen
51 Sicherheitsbeleuchtung fir Rettungswege (zu
beachten: Regelmassisgkeit 40:1)



https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art15.pdf.download.pdf/ArGV3_art15_de.pdf
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8. |Sozialraume |
k"§JAIIgemeine Anforderungen |§ 2 |

* Fir Frauen und Manner sind getrennte Garderoben, Waschanlagen und Toiletten oder
zumindest eine getrennte Benutzung dieser Einrichtungen vorzusehen.

* Eine gemeinsame Anlage ist nur gestattet, wenn
* der Betrieb eine kleine Anzahl an Arbeitnehmende beschaftigt,
* eine wenig verschmutzende Tatigkeit vorliegt (z.B. Bliroarbeit),
deren getrennte Benutzung gewahrleistet ist,
der Raum abgeschlossen werden kann,
der Arbeitgeber den Schutz der personlichen Integritat wirksam regelt (Art. 6 Abs. 1 ArG).
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Sozialraume
Garderoben
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§ ‘? ArGV 3 Art.30: Garderoben
LW

Sofern Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei ihrer Tatigkeit besondere Arbeitskleidung
tragen mussen, sind Garderobenraume zur Verfligung zu stellen.

Garderobenraume sind so zu bemessen, dass auf jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin

mindestens 0,80 m? Bodenflache entfallt.

Garderoben sind in separaten Raumen einzurichten. Garderoben in Aufenthalts- oder

Arbeitsraumen erfillen die Anforderungen an Hygiene und den Schutz der persénlichen Integritat

nicht.

Jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin ist ein gentigend grosser, ltftbarer und

abschliessbarer Kleiderkasten (Mindestgrundflache 30x50 cm) oder eine offene Einrichtung zum
Aufbewahren der Kleider mit einem abschliessbaren Fach zur Verfligung zu stellen. Zum

Umkleiden sind Sitzgelegenheiten bereit zu stellen.

Fensterlose Garderoben sind klnstlich ins Freie zu entllften.



https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art30.pdf.download.pdf/ArGV3_art30_de.pdf
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SOZ I a | ra u m e Ufficio per I'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni

Waschgelegenheit, Duschen § ?

J/

Den Arbeitnehmern sind in der Nahe des Arbeitsplatzes und der Garderoben zweckmassige
Waschgelegenheiten, in der Regel mit kaltem und warmem Wasser, und geeignete
Reinigungsmittel zur Verfligung zu stellen.

Fir Arbeiten, die eine erhebliche Beschmutzung mit sich bringen oder wenn die Arbeitnehmer
grosser Hitze ausgesetzt sind ist eine genligende Anzahl von Duschen einzurichten.

Duschen sind mit einer eigenen, vor Spritzwasser geschiitzten Umkleidezelle mit Sitzgelegenheit
und Vorrichtung zum Ablegen der Kleider zu versehen.

Umkleidezellen sind gegen den Vorplatz (die Garderobe) durch eine Tiire oder einen Vorhang
abzutrennen.



https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art31.pdf.download.pdf/ArGV3_art31_de.pdf
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il Toiletteneinrichtungen g

* In der Nahe der Arbeitsplatze, Pausenraume, Umkleideraume In der Regel sind einzurichten:
und Duschen oder Waschgelegenheiten sind Toiletten in 1. in Betrieben mit bis zu 10 Beschaftigten eine

Toilette und ein Pissoir fur die Manner und eine

ausreichender Zahl zur Verfligung zu stellen. (nicht mehr als . o
Toilette fur die Frauen,

100 m entfernt)

2. in Betrieben mit bis zu 50 Beschaftigten eine
Toilette und ein Pissoir fur je 15 Manner und

* Die Toilettenanlagen sind in separaten Raumen einzurichten; sie S o
eine Toilette fur je 10 Frauen,

sind auch von den Garderoben vollstandig, vom Boden bis zur | . L e |
3. in Betrieben mit bis zu 100 Beschaftigten eine

Decke, abzutrennen. Toilette und ein Pissoir fiir je 20 Manner und

s . . . . . . eine Toilette fur je 12 Frauen,
» Offentlich zugangliche Toiletten, z.B. im Gastgewerbe, in | | ,J .
4. in Betrieben mit mehr als 100 Beschaftigten

Warenhaus.ern, Bah.nhofen, Spitdlern, sollen nicht als eine Toilette und ein Pissoir fir je 25 Manner
Personaltoiletten dienen. und eine Toilette fiir je 15 Frauen.
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.;a Sozialrdume ’ .
WA | Ess- und Aufenthaltsréume g2 |

o J

* Den Arbeitnehmenden ist ein ruhiger, zweckmassig eingerichteter Ess- und Aufenthaltsraum mit
naturlicher Beleuchtung zur Verfigung zu stellen.

* Bei Arbeitsplatzen mit standiger Prasenz und vorwiegend stehender Tatigkeit, z.B. Info-Theken,
Verkaufs- oder Coiffeurgeschafte, Boutiquen, usw., soll den Arbeitnehmenden in der Nahe eine
Pausenecke mit Sitzgelegenheit eingerichtet werden. So besteht die Moglichkeit Kurzpausen
einzuschalten ohne den Arbeitsplatz verlassen zu mussen.



https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art33.pdf.download.pdf/ArGV3_art33_de.pdf
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r | |Arbeitsraum

¥ | Arbeitsmittel § ?

* Im Betrieb dirfen nur Arbeitsmittel eingesetzt werden, die bei ihrer bestimmungsgemassen
Verwendung und bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Sicherheit und die Gesundheit der
Arbeitnehmenden nicht gefahrden. Diese Anforderungen sind in der EKAS-Richtlinie 6512

"Arbeitsmittel” konkretisiert. Arbeitsmittel missen dem Stand des Wissen und der Technik
entsprechen.

* Die Konformitatserklarung (C€) der einzelnen Maschinen oder der Nachweis der Sicherheit fir die
ganze Anlage sind auf Verlangen der Durchfihrungsorgane beizubringen. Sie missen Hinweise
auf die befolgten Vorschriften und Normen oder die zugrunde liegenden Risikobeurteilungen
enthalten. Wir verweisen auf die Suva-Publikation 66084 und Suva-Publikation 66084/1.
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| | ] . .. y . . . . . . ..
e A r b e ItS ra u m Ufficio per I'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni

Enﬂnl Lagerung § ?

J

Lagerregale mussen so beschaffen und aufgestellt sein, dass sie die Last des Lagergutes sicher
aufnehmen kénnen. Die Standsicherheit ist durch geeignete Boden- oder Wandbefestigung zu
gewahrleisten.

Bei Paletten- und Tablargestellen ist die zulassige Tragfahigkeit in kg pro Fach an der Anlage
anzuschreiben (Suva-Checkliste 67032).

Die Regale mussen bei den Durch- und Einfahrten in die Bedienungsgange gegen Anfahren
gesichert sein (Suva-Checkliste 67032).

Lagerraume fiir leichtbrennbare Flussigkeiten, Fliissiggas, Sauren und Laugen usw. sind mit dem
Arbeitsinspektorat separat zu besprechen.
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. A r b e ItS r‘a u m Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni
. . . . ( ArGV 3 Art.15: Beleuchtung
Sl Cht INS F reje § ‘? ArGV 3 Art.24: Arbeitsplatze

N\ y, ArGV 4 Art.4: Fensterlose Raume

ArGV 4 Art.17: Fenster

* Von standig besetzten Arbeitsplatzen aus muss die Sicht ins Freie liber Fassadenfenster
gewahrleistet sein. Als standiger Arbeitsplatz gilt ein Arbeitsbereich, wenn er wahrend mehr als

2.5 Tagen pro Woche durch eine oder auch durch mehrere Personen nacheinander besetzt ist.

* Die klar verglaste Fensterflache mit Sicht ins Freie hat eine max. Briistungshéhe von 1,2 m

aufzuweisen. Bei vorwiegend stehender Arbeit darf die Bristungshohe ausnahmsweise 1,5 m
betragen.

e Die Sicht ins Freie darf nicht durch Regale oder Werbeplakate beeintrachtigt werden.

* Bei Fenstern in Raumen mit standigen Arbeitsplatzen sind bedruckte Glasflachen, aufgebrachte
Folien, vorgehdangte Lochbleche oder andere sichtbeeinflussende Elemente nur bei geringer
Beeintrachtigung der Sicht ins Freie und nach vorgangiger Beurteilung durch das Kantonale
Arbeitsinspektorat oder das SECO zulassig. Wir verweisen auf die SECO-Internetpublikation
"Beurteilung sichtbehindernder Fassaden'.
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Larm und Vibrationen

vy

Amt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubiinden
Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun
Ufficio per I'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni

§ p ArGV 3 Art.22: Lirm / Vibrationen
@

* Larm und Vibrationen sind zu vermeiden oder zu bekampfen. Zum Schutz der Arbeitnehmenden

sind insbesondere folgende Vorkehrungen zu treffen:

e bauliche Massnahmen;
 Massnahmen an Betriebseinrichtungen;

 |solation oder ortliche Abtrennung der Larmquelle;

 Massnahmen der Arbeitsorganisation.

* Flr Arbeitsplatze, an denen Tages-Larmexpositionspegel Lg, 5, von 85 dB(A) erreicht oder
uberschritten werden, sind Massnahmen zur Reduktion der Larmexposition gemass Suva-

Checkliste 67009 zu treffen.



https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/c/c/3/20219-1--67009--d--d_original_de_20219--d--pdf.pdf?rev=a8cad412173f4abcb86df0eafa33ee1e&lang=de-CH
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art22.pdf.download.pdf/ArGV3_art22_de.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art22.pdf.download.pdf/ArGV3_art22_de.pdf
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O ArGV 3 Art.26: Uberwachung
i | Uberwachung der Arbeitneh. § ?

« Uberwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten der Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz
uberwachen sollen, diirfen nicht eingesetzt werden.

-

* Wichtige Dokumente
e Checkliste "Technische Uberwachung am Arbeitsplatz"
e Broschiire "Technische Uberwachung am Arbeitsplatz"
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= § ? ArGV 3 Art.24: Besondere Anford.
=1 Biiro 3

* Beim Bau und Einrichten von Verwaltungs- und Biirogebauden oder Biiroarbeitsplatzen sind die
Regeln der Arbeitssicherheit, der Ergonomie sowie des Gesundheitsschutzes zu bertcksichtigen.
Wir verweisen auf das Seco-Merkblatt 710.240 "Grossraumburos" sowie die EKAS-Broschure 6091
Praktische Tipps .....“ und das Online-Praventionsinstrument www.ekas-box.ch.
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Fragen?

as Arbeitsinspektorat unterstutzt

Sie gerne bei lhrem Projekt.....

Amt flir
Abteilun

Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA)
g Arbeitsinspektorat

Ringstrasse 10

7001 Chur

Tel. +41 81 257 23 54
Info.arbeitsinspektorat@kiga.gr.ch

www.kiga.gr.ch
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